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[bookmark: _Hlk190068536]Betreuungsvereinbarung
Diese Betreuungsvereinbarung basiert auf der Promotionsordnung der Fakultät für Verhaltenswissenschaften und Psychologie (VPF) sowie der zugehörigen Wegleitung. Sie ist der Anmeldung zum Promotionsstudium beizulegen. 
Nach dem Eingang der Anmeldeunterlagen entscheidet die Dekanin oder der Dekan über die Zulassung zum Promotionsstudium, verfügt über allfällige Auflagen und bestimmt auf Vorschlag durch die Hauptbetreuungsperson und der bzw. des Promovierenden die Zweitbetreuungsperson sowie allfällige weitere Betreuungspersonen (vgl. Promotionsordnung §§ 3 und 4). Der Entscheid wird mittels Zulassungsschreiben mitgeteilt.
Spätestens drei Monate nach Beginn des Arbeitsverhältnisses – im Falle einer freien Promotion spätestens drei Monate nach Beginn des Zulassungssemesters – muss ein Probezeitgespräch geführt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist auch diese Betreuungsvereinbarung zu aktualisieren, zu vervollständigen (z.B. Anhang II) und dem Dekanat erneut einzureichen (phd-vpf@unilu.ch).

Promovierende:r
[bookmark: Geburtsdatum]Name, Vorname:      , Geburtsdatum:      
Hauptbetreuungsperson
Name, Vorname:      
Zweitbetreuungsperson
Name, Vorname:      
Institution (falls nicht VPF):      
Ggf. weitere Betreuungspersonen
Name, Vorname:      
Institution (falls nicht VPF):      
Ggf. Mentor:in
Name, Vorname:      
Institution (falls nicht VPF):      

1. Angaben zum Promotionsvorhaben
Der/Die Promovierende erstellt eine Dissertation zum Thema (Arbeitstitel):
Thema der Dissertation
Voraussichtliche Abgabe der Dissertation (Monat und Jahr): MM/JJJJ
Kumulative Dissertation: ☐ Ja   ☐ Nein
Sprache:      


2. Anstellungsform und geplante Finanzierung
☐ Anstellung an der Universität Luzern / Finanzierung über Ausstattung der Professur
☐ Anstellung an der Universität Luzern / Finanzierung über Drittmittel
☐ Anstellung und Finanzierung über folgende Institution: Name Institution
☐ Freie Promotion

[bookmark: _Hlk191887761]Im Falle einer freien Promotion: 
Schätzung des geplanten Pensums (durchschnittlicher Aufwand pro Woche in Stunden):      

3. Projektplan (Anlage I)
[bookmark: _Hlk119407817]Zu dem oben genannten Promotionsvorhaben wurde ein Projektplan erstellt, der Anlage dieser Vereinbarung ist (Anlage I, vgl. Wegleitung § 1 Absatz 2).

4. Studienleistungen (Anlage II)
Falls bei der Zulassung keine Auflagen auferlegt werden, umfassen die Studienleistungen 18 ECTS-Punkte. Die geplanten und erbrachten Studienleistungen sind in Anlage II dieser Betreuungsvereinbarung aufzuführen und im Rahmen der jährlichen Evaluation zu aktualisieren. 

5. Jährliche Evaluation
Mindestens einmal pro Jahr findet ein Evaluationsgespräch zum Dissertationsfortschritt zwischen der bzw. dem Promovierenden und der Hauptbetreuungsperson statt (vgl. Wegleitung § 3 Absatz 1). Die Betreuungsvereinbarung wird während dem Evaluationsgespräch überprüft, bei Bedarf aktualisiert und dem Dekanat eingereicht (phd-vpf@unilu.ch). Deadline zur Eingabe sind der 1. April (bei Start im Frühlingssemester) oder der 1. Oktober (bei Start im Herbstsemester).
Das Promotionsvorhaben ist so zu gestalten, dass die Promotion innerhalb von 3 bis 4 Jahren (max. 5 Jahren; auch bei Teilzeit) abgeschlossen werden kann. Die Hauptbetreuungsperson und ggf. die Fakultät werden die Einhaltung dieses Zeitplanes nach ihren Möglichkeiten unterstützen. Kommt es zu Änderungen im Zeitplan, muss dies im Rahmen der jährlichen Evaluation dem Dekanat gemeldet werden.

6. Auflösung
Eine Auflösung der Vereinbarung ist bei beidseitigem Einverständnis bis zur Einreichung der Dissertation jederzeit möglich. In Konfliktfällen haben beide Parteien die Möglichkeit, die Ombudsstelle der Universität Luzern um Vermittlung zu bitten. Eine einseitige Auflösung der Betreuungsvereinbarung ist unter Angabe schwerwiegender Gründe (z.B. nicht-Erfüllung von vereinbarten Leistungen nach einer angemessenen Verbesserungsfrist) möglich. Eine Auflösung ist dem Dekanat schriftlich mitzuteilen.


Unterschriften
Datum:      		Datum:      


Promovierende:r	Hauptbetreuungsperson

Datum:       


Zweitbetreuungsperson (zur Kenntnis genommen)
[bookmark: _Hlk191888614]






…………………………………………………………………………………………………………………………………

Bestätigung des Dekanats zur Zulassung zum Doktoratsstudium (bitte frei lassen)

Wurden im Zulassungsschreiben Auflagen verfügt: ☐ Ja   ☐ Nein
Falls ja, Anzahl der gesamthaft zu erwerbenden ECTS-Punkte inklusive Auflagen:       

Weitere Informationen entnehmen Sie dem offiziellen Zulassungsschreiben. Im Falle von Unstimmigkeiten gilt das offizielle Zulassungsschreiben.

Datum:      


Dekanat



ANLAGE I: Projektplan
	Inhalte:
· Fragestellung / inhaltliche Zielsetzung
· Methodisches Vorgehen
· Meilensteine
· Publikationsplan









ANLAGE II: Studienleistungen 
Anlage II muss zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht zwingend vorliegen. Die Angaben sind spätestens bei der ersten Aktualisierung (bis spätestens 3 Monate nach Semesterstart) zu ergänzen.

[bookmark: _Hlk191889283]Geplante Studienleistungen
Die geplanten Studienleistungen sind in der folgenden Tabelle aufzuführen und im Rahmen der jährlichen Evaluation zu aktualisieren. Verpflichtende und möglichweise verpflichtende Leistungen sind farblich markiert. Weitere Informationen und die Handhabung der Fakultät zur Anerkennung von Studienleistungen sind im Dokument «Merkblatt Studienleistungen» aufgeführt.

	[bookmark: _Hlk191889484]Zeitpunkt
	Beschreibung Studienleistung
	Bemerkung
	ECTS

	
	Präsentation Promotionsvorhaben
	Verpflichtend
	2

	
	Präsentation Promotionsvorhaben 
	Verpflichtend
	2

	
	Lehrleistung an der Fakultät 
	Bei Bedarf des Lehrbetriebs für angestellte Doktorierende verpflichtend
	(3)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	





Erbrachte Studienleistungen
Die erbrachten Studienleistungen sind in der folgenden Tabelle aufzuführen. Die nötigen Beilagen (vgl. «Merkblatt Studienleistungen») sind als pdf-Dokumente mitzuschicken. Die Prüfung und Anrechnung durch das Dekanat erfolgen zum Zeitpunkt der Kontrolle der jährlichen Evaluation. Falls bei den grundsätzlichen Angaben der Betreuungsvereinbarung keine Anpassungen vorgenommen werden müssen, reicht die Einreichung der Anhänge I und II sowie der nötigen Beilagen aus.

	[bookmark: _Hlk191890369]Datum
	Beschreibung Studienleistung
	Bemerkung
	ECTS

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




[bookmark: _Hlk191890456]Bestätigung Einreichung Evaluationsbericht

Für die aktuelle Evaluation werden folgende Unterlagen eingereicht:
☐ Neu unterzeichnete Betreuungsvereinbarung inkl. Anhang I und II und nötige Beilagen
☐ Anhang I und II und nötige Beilagen (ohne Betreuungsvereinbarung)

In letzterem Fall bestätigen wir hiermit, dass die Betreuungsvereinbarung vom       geprüft wurde und noch aktuell ist.

Unterschriften
Datum:      		Datum:      


Promovierende:r	Hauptbetreuungsperson

Datum:       


Zweitbetreuungsperson (zur Kenntnis genommen)



	
	Frohburgstrasse 3
Postfach
6002 Luzern

phd-vpf@unilu.ch
www.unilu.ch
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